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1. Planungsanlass / Verfahren 

Die Stadt Brunsbüttel möchte einen Beitrag zum erforderlichen Ausbau der erneuerbaren Energien 

leisten. In der Regel werden die Errichtung, der Betrieb und die Vergütung von Photovoltaikanlagen 

όt±!ύ ŘǳǊŎƘ Řŀǎ ŜǊƴŜǳŜǊōŀǊŜπ9ƴŜǊƎƛŜƴπDŜǎŜǘȊ ό99Dύ ƎŜǊŜƎŜƭǘΦ 5ƛŜǎŜǎ ǎǘŜƭƭǘ ŘƛŜ DǊǳƴŘlage für die Aus-

ǿŀƘƭ ƳǀƎƭƛŎƘŜǊ {ǘŀƴŘƻǊǘŜ ŘŀǊΦ 5ŀǎ 99D ŦǀǊŘŜǊǘ CǊŜƛŦƭŅŎƘŜƴπtƘƻǘƻǾƻƭǘŀƛƪŀƴƭŀƎŜƴ ƛƴ ōƛǎ Ȋǳ 500 m Ent-

fernung zu Autobahnen und Schienenstrecken oder auf Konversionsflächen. Darüber hinaus gibt es 

jedoch auch die Möglichkeit, CǊŜƛŦƭŅŎƘŜƴπtƘƻǘƻǾƻltaikanlagen auf Flächen zu errichten, die keinem 

Ausschlusskriterium (wie z. B. Lage in einem Naturschutzgebiet) unterliegen und außerhalb des 500 m 

Korridors liegen. 

Auf den derzeit für die Landwirtschaft genutzten Flächen beiderseits der Bundesstraße 5 zwischen 

Leher Fleet und Leher Weg sowie zwischen Fritz-Staiger-Straße im Westen und Nord-Ostsee-Kanal im 

Osten plant der Vorhabenträger Energiepark Blangenmoor-Lehe GmbH & Co KG mit Sitz im Leher Weg 

12, 25541 Brunsbüttel, die Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage (F-PVA).  

Die Zeichnung des Rahmenkonzeptes hat einen Stand vom 01.06.2021. Für die darin mit der Priorität 

м ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘŜƴ tƻǘŜƴȊƛŀƭŦƭŅŎƘŜƴ α²ŜǎǘŜǊōǸǘǘŜƭ-hǎǘά ǎƻǿƛŜ α.ƭŀƴƎŜƴƳƻƻǊ-Lehe-bƻǊŘά ǳƴŘ α.ƭŀƴƎŜƴπ

moor-Lehe-Süd hat der Bauausschuss der Stadt Brunsbüttel in seiner Sitzung am 21.02.2023 positiv 

über den Antrag des Vorhabenträgers vom 26.01.2023 über die Erweiterung um ca. 12,5 Hektar be-

schieden. 

Da Solaranlagen im Außenbereich keine privilegierten Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 1 Baugesetz-

buch (BauGB) sind, ist zur Errichtung die Aufstellung eines Bebauungsplans und eine entsprechende 

Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) erforderlich. Die Planungen sollen im Parallelverfahren ver-

laufen. 

Da die Planung ausschließlich auf die Verwirklichung dieses Vorhabens abzielt, erfolgt die Aufstellung 

als vorhabenbezogener Bebauungsplan nach § 12 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB). Hierzu wird der Vor-

habenträger mit der Stadt Brunsbüttel einen Durchführungsvertrag abschließen. Darin verpflichtet sich 

der Vorhabenträger, das in einem Vorhaben- und Erschließungsplan näher dargestellte Vorhaben, in-

nerhalb einer bestimmten Zeit zu verwirklichen und sämtliche Planungs- und Baukosten zu überneh-

men. Es werden auch Regelungen zum Rückbau nach Ende der Nutzungszeit getroffen. Der Durchfüh-

rungsvertrag selbst ist nicht Bestandteil der Planunterlagen und wird spätestens bis zum Satzungsbe-

schluss abgeschlossen. 

Mit der Aufstellung dieses Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das 

neu geplante Vorhaben geschaffen werden. Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt eine 

Änderung des Flächennutzungsplans. 

2. Lage des Plangebiets / Bestand 

Das etwa 71 ha umfassende Plangebiet liegt im Norden der Stadt Brunsbüttel, in den Ortsteilen Blan-

genmoor-Lehe und Westerbüttel und befindet sich beidseits der Bundesstraße 5. Das Plangebiet 

grenzt im Norden an den Leher Fleet, im Osten an den Nord-Ostsee-Kanal, im Süden an den Leher Weg 

und im Westen an Fritz-Staiger-Straße. Aufgrund der Lage an der Bundesstraße, der Josenburger 
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Straße und der Blangenmoorer Straße ist das Plangebiet in vier Teilgeltungsbereiche gegliedert (siehe 

Abbildung 1) 

Die Fläche dient gegenwärtig der Landwirtschaft als Ackerfläche und Wirtschaftsgrünland.  

Aufgrund der unmittelbaren Lage an der Bundesstraße weisen die Flächen eine Vorbelastung durch 

Lärm und eine Barrierewirkung für Tiere auf. 

In direkter Umgebung des Plangebiets befinden sich vorwiegend weitere landwirtschaftlich genutzte 

Flächen.  In ca. 500 m Entfernung befindet sich der im Zusammenhang bebaute Ortsteil Blangenmoor-

Lehe. Das Siedlungsgebiet von Brunsbüttel liegt ca. 2 km südwestlich des Plangebiets. Ebenfalls süd-

westlich in ca. 1 km Entfernung befindet sich das Chemiewerk Sasol Germany GmbH. 

Im Teilgeltungsbereich 1 befindet sich ein Freileitungsmast. Durch den Teilgeltungsbereich 1 verlaufen 

eine 110 kV-Freileitung und 380 kV-Freileitung. Die 110 kV-Freileitung liegt in der Freilandleitung un-

terhalb der 380 kV-Freileitung. Beide Freileitungen sind im Eigentum der TenneT TSO GmbH, die 110 

kV-Freileitung ist an die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz AG) vermietet. Durch die Teilgeltungsbe-

reiche 2, 3 und 4 verläuft eine Erdleitung der TenneT OffShore GmbH, (ehemals EON Netz-Offshore 

GmbH), und der DC Nordseekabel GmbH & Co KG. Im Teilgeltungsbereich 3 und Teilgeltungsbereich 4 

befindet sich eine Ölleitung mit Pumpstation (Teilgeltungsbereich 3) der RWE-DEA AG.  

 

Abbildung 1: Luftbild mit Lage des Plangebiets (rot), ohne Maßstab. 
(Quelle: Google Earth, 2016, © 2009 GeoBasis-DE/BKG).  
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3. Planungsvorgaben 

3.1. Ziele der Raumordnung 

Nach § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen.  

Regionalplan  

Ziele der Raumordnung werden durch den Regionalplan für den Planungsraum IV des Landes Schles-

wig-Holstein (Regionalplan IV 2005) festgesetzt. Dem Regionalplan IV ist eine Karte beigefügt, in der 

das ca. 2000 Hektar große Industrie- und Gewerbeareal von Brunsbüttel (teilweise auch auf dem Ge-

biet der Gemeinde Büttel, Kreis Steinburg) zeichnerisch festgesetzt wird. In diesem liegt auch das Plan-

gebiet. 

Ziffer 7.4 Abs. 3 des Regionalplans weist dem Planungsraum eine regionale und überörtliche Bedeu-

tung für die Stromerzeugung zu, der aufgrund des geplanten Ausstiegs aus der Atomenergie besonde-

ren Rahmenbedingungen unterliegt. Damit verbunden ist ein Umstieg in eine umwelt- und sozialver-

trägliche, zukunftsorientierte Energiepolitik. Vor diesem Hintergrund ist die Stärkung der dezentralen 

Stromversorgung durch u. a. Solarnutzung ein Ziel des Planungsraums. Neben den überregionalen und 

regionalen Energieversorgungsunternehmen, sowie den kommunalen Energieversorgern sollen auch 

private Dritte eine sichere, umweltverträgliche und preisgünstige Energieversorgung sicherstellen.  

Die Festsetzungen dieses vorhabenbezogenen B-Plans entsprechen den Aussagen des Regionalplans. 

Informelles Rahmenkonzept über Potentialflächen für Photovoltaik-/Solarenergie-Freiflächenanla-

gen in Brunsbüttel 

Die Stadt Brunsbüttel hat eine ein stadtweites informelles Rahmenkonzept über Potentialflächen für 

Photovoltaik-/Solarenergie-Freiflächenanlagen in Brunsbüttel (Stand 01.06.2021) erarbeitet. In die-

sem werden Ausschluss- und Abwägungskriterien dargestellt und kartographisch aufbereitet. 

Insbesondere die Flächen mit besonderem Abwägungs- und Prüfungserfordernis sowie die Flächen mit 

fachrechtlicher Ausschlusswirkung, die unter anderem im gemeinsamen Beratungserlass des Ministe-

riums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung und des Ministeriums für Energie, 

Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung vom 01.09.2021 dargelegt sind, wurden in dem Rah-

menkonzept berücksichtigt. Die vorliegende Planung bezieht sich auf die in dem Rahmenkonzept als 

Potentialflächen α²ŜǎǘŜǊōǸǘǘŜƭ-hǎǘάΣ α.ƭŀƴƎŜƴƳƻƻǊ-Lehe-bƻǊŘά ǳƴŘ α.ƭŀƴƎŜƴƳƻƻǊ-Lehe-{ǸŘάΣ ōŜπ

nannten Flächen. Alle Flächen sind mit der Priorität 1 gekennzeichnet.  

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 87 reicht über das 2021 beschlos-

sene informelle Rahmenkonzept der Stadt Brunsbüttel hinaus. Am 21.02.2023 hat der Bauausschuss 

der Stadt Brunsbüttel beschlossen, dass das informelle Rahmenkonzept um 124.456 m² erweitert wird, 

die Bereiche des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 87 die nicht im informellen Rahmenkon-

zept Stand 2021 enthalten waren.  

Aus der Karte des Standortkonzepts wird deutlich, dass keine Ausschlusskriterien auf die von der Ge-

meinde vorgesehenen Flächen wirken. Ein Abwägungs- und Prüfungserfordernis ergibt sich danach 

lediglich hinsichtlich des Eingreifens in landwirtschaftliche Böden mit hoher Ertragsfähigkeit. Hinzu-

weisen ist an dieser Stelle allerdings darauf, dass der Teilgeltungsbereich 2 überwiegend im archäolo-

gischen Interessengebiet ŘŜǊ YŀǘŜƎƻǊƛŜ αǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛǎŎƘ ŜȄǇƻƴƛŜǊǘŜǎ DŜƭŅƴŘŜά liegt. Ein kleiner Bereich 
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des Teilgeltungsbereichs 1 liegt zum Teil ebenfalls in dieser Kategorie archäologischen Interessenge-

bietes. Teilgeltungsbereich 3 liegt zum Teil im archäologischen LƴǘŜǊŜǎǎŜƴǎƎŜōƛŜǘ ŘŜǊ YŀǘŜƎƻǊƛŜ αehe-

ƳŀƭƛƎŜΣ ōŜƭŜƎǘŜ ƻŘŜǊ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜ ²ŀǊŦǘŜƴƎǊǳǇǇŜά. In diesen Bereichen bedürfen Erdarbeiten der Ge-

nehmigung des Archäologischen Landesamtes. 

Erfordernis eines Raumordnungsverfahrens 

Im Landesentwicklungsplan (LEP 2021) ist in Ziffer 3.4.2 Absatz 5 der Grundsatz formuliert, dass für 

größere raumbedeutsame Solar-Freiflächenanlagen ab einer Größe von 20 Hektar in der Regel ein 

Raumordnungsverfahren (ROV) durchgeführt werden soll. Dies gilt auch für Erweiterungen von vor-

handenen Anlagen in diese Größenordnung hinein und bei Planungen, die mit weiteren Anlagen in 

räumlichem Zusammenhang stehen und gemeinsam diese Größenordnung erreichen.  

Die Landesregierung hat am 13.09.2022 bezogen auf diesen Grundsatz des LEP beschlossen, auf ROV 

für Freiflächen-Solaranlagen bei einer Einzelplanung oder bei Agglomerationsplanungen von Gemein-

den zu verzichten. Daher ist ein Raumordnungsverfahren verzichtbar. 

Raumordnerische Untersuchung 

In einer raumordnerischen Untersuchung wurden in Ergänzung zum vorliegenden städtischen Rah-

menkonzept zwei Fragestellungen beschrieben und bewertet: 

1. Die potenziellen Raumnutzungskonflikte, u. a. im Hinblick auf das Landschaftsbild und die 

Überprägung des Außenbereichs mit baulichen Anlagen. 

2. Der Bestand und die Planungen der Nachbargemeinden. Dabei soll dargestellt werden, in wel-

chem Umfang in den Nachbargemeinden Potenziale bzw. schon konkrete Planungen für Freiflächen-

Solaranlagen vorhanden sind und perspektivisch genutzt werden sollen. 

Die abschließende Entscheidung, ob dann noch ein ROV erforderlich ist, fällt die Landesplanung nach 

Vorlage entsprechender Unterlagen im nächsten Verfahrensschritt der Bauleitplanung. Maßgeblich für 

diese Entscheidung ist die Einbeziehung der Nachbargemeinden in das Standortkonzept der Stadt 

Brunsbüttel.  

3.2. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Das Plangebiet ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP) aus dem Jahr 2017 als Fläche für 

die Landwirtschaft dargestellt, sowie als Gewerbe- und Industrieflächen (s. Abbildung 2: Ausschnitt aus 

dem wirksamen Flächennutzungsplan mit Lage des Plangebiets der 43. FNP-Änderung (rot), ohne Maß-

stab.).  

Parallel zu der Aufstellung des Bebauungsplans wird der Flächennutzungsplan geändert. In der 43. Än-

derung werden die bisherigen Flächen für die Landwirtschaft sowie die als Gewerbe- und Industrieflä-

chen dargestellten Flächen als sonstiges Sondergebiet nach § 11 der Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) mit der Zweckbestimmung Photovoltaik dargestellt (s. Abbildung 3: Geplante Darstellung 

der im Verfahren befindlichen 43. Änderung des FNP, ohne Maßstab.).  
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Die Stadt Brunsbüttel gibt mit dieser Flächennutzungsplanänderung Gewerbe- und Industrieflächen 

auf, die für spätere Gewerbeprojekte gegebenenfalls künftig an anderer Stelle im Stadtgebiet ausge-

wiesen werden müssen, an denen im gültigen Flächennutzungsplan bisher keine Gewerbeflächen dar-

gestellt sind. 

 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan mit Lage des Plangebiets der 43. FNP-Änderung (rot), 
ohne Maßstab. 

Als Gutachten zur 43. Änderung des FNP ist auch eine Raumordnerische Untersuchung für die Planung 

erarbeitet worden. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan setzt die Darstellungen des FNP in pla-

nungsrechtliche Festsetzungen um und entwickelt sich daher aus der FNP-Änderung. 

 

Abbildung 3: Geplante Darstellung der im Verfahren befindlichen 43. Änderung des FNP, ohne Maßstab. 
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3.3. Bebauungspläne 

Bebauungspläne existieren im Plangebiet und direkt angrenzend nicht. 

3.4. Leitungen im Plangebiet 

Es bestehen folgende Freileitungen im Plangebiet: Die Flächen sind durch eine querende 110 kV und 

380 kV-Freileitung und den dazugehörigen Masten bereits vorbelastet und weisen damit ein einge-

schränktes Freiraumpotenzial auf.  

Der Vorhabenträger führt derzeit Leitungsabfragen durch. Ergebnisse werden hier zu einem späteren 

Zeitpunkt dargestellt. 

4. Städtebauliches Konzept 

4.1. Vorhabenbeschreibung 

Das Plangebiet ist ca. 71 ha groß. Die Größe der Sondergebiete beträgt ca. 66 ha, davon werden gemäß 

aktuellem Entwurf des Lageplans ca. 59 ha von den Solarmodulen überdeckt. Die Leistung der geplan-

ten Freiflächen-PV-Anlage beträgt ca. 70 MWp.  

Die Anlage wird aus reihig angeordneten, aufgeständerten, nicht beweglichen Solarmodulen, in 

einigen Bereichen räumbaren, mobilen Solarmodulen sowie den erforderlichen Nebeneinrichtungen 

(Wechselrichter, Trafostationen, Monitoringcontainer, Kameramasten, Zaun und Leitungen bestehen. 

Ein Zaun wird den Anlagenbereich sichern. An geeigneten Stellen ist eine Eingrünung im Sinne einer 

Sichtverschattung vorgesehen. Art und Umfang sind im weiteren Verfahren zu klären. 

Die Module werden auf Stahl- bzw. Aluminiumgestellen in einem fest definierten Winkel zur Sonne 

(ca. 15-20°) angeordnet und aufgeständert. Die Höhe der Module beträgt bis zu 3,50 m (variiert etwas 

je nach Topographie). Die Gestelle werden in den unbefestigten vorhandenen Untergrund gerammt. 

Hierdurch wird der Versiegelungsgrad im Plangebiet auf ein Minimum begrenzt. Die Freiflächen-PV-

Anlage kann nach Ende der Nutzungsdauer rückstandslos wieder entfernt werden. Eine vertragliche 

Sicherung des Rückbaus erfolgt durch den Vorhabenträger gegenüber den Verpächtern und im Durch-

führungsvertrag mit der Stadt Brunsbüttel vertraglich geregelt. 

4.2. Art der baulichen Nutzung 

Sonstiges Sondergebiet 

Die Flächen, auf denen Solarmodule der Freiflächen-PV-Anlage errichtet werden sollen, werden als 

sonstige Sondergebiete mit der Zweckbestimmung Photovoltaik festgesetzt. Sie dienen der Stromer-

zeugung durch Photovoltaik. Hier sind neben den baulichen Anlagen zur Stromerzeugung aus Sonnen-

energie auch Nebenanlagen und notwendige Betriebseinrichtungen, wie Wechselrichter, Trafostatio-

nen, Leitungen, Zuwegungen, Kameramasten und Einfriedungen sowie Stromspeicher zulässig. 

Neben der Aufstellung von Solarmodulen sollen die Flächen in den sonstigen Sondergebieten auch 

landwirtschaftlich nutzbar sein (z. B. Mahd, Schafbeweidung). Die Bodenoberfläche wird dauerhaft als 

blütenreiches Extensivgrünland hergerichtet. 
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4.3. Maß der baulichen Nutzung 

Beabsichtigt ist die Errichtung von reihig angeordneten Solarmodulen auf in den Boden gerammten 

Untergestellen aus Stahl bzw. Aluminium. Es wird festgesetzt, dass die untere Kante (Traufhöhe) min-

destens 0,8 m zum Boden beträgt, um eine durchgehende Vegetation und eine mögliche Schafbewei-

dung sicherzustellen. Die Höhe der Modultische soll maximal 3,50 m betragen, die maximale Höhe von 

weiteren baulichen Anlagen wie Nebenanlagen und Betriebseinrichtungen wird auf 4,0 m begrenzt. 

Damit die Module sich nicht gegenseitig verschatten, sind zwischen den Reihen Abstände von 

mind. 2,3 m vorgesehen. 

Für technische Anlagen zur Überwachung (Kameramasten) ist eine Überschreitung der festgelegten 

Maximalhöhe bis zu einer Gesamthöhe von acht Meter zulässig. Damit wird sichergestellt, dass eine 

Überwachung der Solarmodule durch Videoanlagen und damit eine angemessene Sicherheit des Ge-

ländes vor Diebstahl möglich ist. Die Anzahl der Masten wird im weiteren Verfahren abgestimmt. 

Die Grundflächenzahl wird mit 0,7 festgesetzt. Diese Festsetzung ist erforderlich, da neben den durch 

die Pfosten versiegelten auch die unversiegelten, lediglich durch die Solarmodule überstellten Flächen 

bei der Berechnung der Grundflächenzahl mit einbezogen werden. 

4.4. Überbaubare Grundstücksflächen 

Die als Sondergebiet festgesetzte Fläche kann mit Solarmodulen sowie notwendigen Nebenanlagen 

und Betriebseinrichtungen überbaut werden. Die Lage der Solarmodule wird durch Baugrenzen be-

stimmt.  

4.5. Wasserflächen 

Im gesamten Plangebiet befinden sich viele oberirdische Gräben, die als Wasserfläche festgesetzt wer-

den. Sie dienen der Entwässerung des Plangebietes. 

Weitere Beschreibung auch des Umgangs mit den Verbandsgräben folgt zu einem späteren Zeit-
punkt. Zu den Verbandsgräben wird einseitig ein Abstand von 7,50 m gehalten, gemäß den Geh- und 
Fahrrechten des Deich- und Hauptsielverbandes Dithmarschen.  

4.6. Grünordnerische Festsetzungen 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft (Maßnahmenflächen) 

Die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft sind als Extensivgrünland zu entwickeln und zu pflegen.  

Sondergebiete 

Die unversiegelten Flächen des Sondergebiets sind als blütenreiches Extensivgrünland zu entwickeln.  

Kompensationsflächen 

Der Ausgleichsbedarf wird in der weiteren Planung ermittelt. 
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4.7. Einfriedungen 

Die Installation eines Solarfeldes erfordert erhebliche Investitionen, um die Anlage vor Diebstahl, Van-

dalismus etc. zu schützen. Versicherungen fordern einen entsprechenden Schutz, die Anlage darf nicht 

frei zugänglich sein. Aus diesem Grund wird in den Sondergebieten die Art der Einfriedung geregelt. Es 

wird festgesetzt, dass Einfriedungen nur als Hecke oder als für Kleinwild durchlässiger Zaun ohne So-

ckelmauer zulässig sind. Die Höhe des Zauns darf maximal 2,5 m betragen. 

Bei der Höhe der Unterkante des Zauns sind verschiedene Belange gegeneinander abzuwägen. Einer-

seits sollten Kleinsäuger wie Füchse das Gelände nutzen können, um Nahrung zu finden. Andererseits 

muss sichergestellt werden, dass Schafe, die die Fläche möglicherweise beweiden sollen, das Gelände 

nicht verlassen können und auch die Sicherung vor Diebstahl gewährleistet wird. Dabei sind neben der 

festgesetzten Höhe über Geländeoberfläche auch möglicherweise entstehende Senken unter dem 

Zaun zu berücksichtigen. Daher wird für den Zaun eine Höhe der Unterkante von mindestens 20 cm 

über Geländeoberfläche festgesetzt. Zudem ist an geeigneten Stellen eine Eingrünung der Vorhaben-

flächen im Sinne einer Sichtverschattung vorgesehen. Art und Umfang sind im weiteren Verfahren zu 

klären. 

4.8. Gestalterische Festsetzungen 

Es ist lediglich eine Informationstafel im Eingangsbereich mit einer Größe von 4 m² zulässig. Die Be-

schränkung der Werbeanlage hinsichtlich der Größe und Gestaltung soll dem Schutz des Landschafts-

bildes sowie einer angemessenen Gestaltung des Plangebiets dienen.  

5. Unterlagen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

5.1. Vorhaben- und Erschließungsplan 

Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird gemäß § 12 Abs. 3 BauGB Bestandteil des vorhabenbezo-

genen Bebauungsplans. Damit dürfen im Vorhabengebiet nur die im Vorhaben- und Erschließungsplan 

dargestellten Anlagen und Einrichtungen errichtet werden (s. Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Vorha-

ben- und Erschließungsplan, Stand 23.03.2023, ohne Maßstab. Der Plan ist verbindlicher Bestandteil 

des Durchführungsvertrags. Er kann aber geändert werden, soweit er den Festsetzungen des B-Plans 

nicht widerspricht.). Der Vorhaben- und Erschließungsplan ist als Anlage dieser Begründung beigefügt. 
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Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Vorhaben- und Erschließungsplan, Stand 23.03.2023, ohne Maßstab. Der Plan ist verbindli-
cher Bestandteil des Durchführungsvertrags. Er kann aber geändert werden, soweit er den Festsetzungen des B-Plans nicht 
widerspricht. 

5.2. Durchführungsvertrag 

Im Durchführungsvertrag zwischen der Stadt Brunsbüttel und dem Vorhabenträger verpflichtet sich 

der Vorhabenträger gem. § 12 BauGB auf der Grundlage eines Vorhaben- und Erschließungsplans zum 

Bau der Anlage innerhalb einer bestimmten Frist und zur Tragung der Planungs- und Erschließungskos-

ten. Im Durchführungsvertrag werden außerdem zusätzlich zum Bebauungsplan weitere Vereinbarun-

gen zur Umsetzung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen und Einzelheiten bezüglich der 

Gestaltung der baulichen Anlagen und Nutzungsdauer der Flächen getroffen. Um zu sichern, dass nur 

die vertraglich vereinbarten Nutzungen durchgeführt werden, wird gemäß § 12 Abs. 3a Satz 1 BauGB 

festgesetzt, dass im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren 

Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 

Der Vertrag wird zwischen Vorhabenträger und der Stadt Brunsbüttel bis zum Satzungsbeschluss ab-

geschlossen.  

6. Erschließung 

Die äußere Erschließung des Teilgeltungsbereiches 1 erfolgt von der Fritz-Staiger-Straße, über die vor-

handene Überbrückung des anliegenden Grabens und einen bestehenden privaten unbefestigten Feld-

weg, der durch die Befahrung mit landwirtschaftlichen Maschinen verdichtet ist. Zudem wird in den 

Vorhabenflächen eine Anfahrt zum bestehenden Strommasten der Freilandleitung der TenneT TSO 

GmbH vorgehalten, und zwar über das Sondergebiet entlang der nördlichen Grenze des Teilgeltungs-

bereiches, außerhalb des Zaunes der Freiflächen-Photovoltaikanlage. 
















